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Claudio Minnig
Wiss. Mitarbeiter Stab

• Steuererklärung und Wegleitung
• Informationen und Praxisänderungen

• Liegenschaftsunterhalt
• Berufsauslagen
• Persönliche Abzüge
• Erbengemeinschaften 
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• Aktualitäten National
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Ausfüllen der Steuererklärung
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Wohnbauförderung – Rückzahlung Subventionen

Sachverhalt
Ein Steuerpflichtiger, der sein Haus verkaufte, musste die Wohnbauförderung
des Bundes zurückzahlen. Diese Beiträge hat er jedes Jahr zusätzlich zum
Eigenmietwert als Einkommen versteuert. Der zurück zu erstattende
Gesamtbetrag belief sich auf CHF 50'000.‐

Frage
Ist diese Rückerstattung in der ordentlichen Steuererklärung abzugsfähig oder
ist dies bei einer Grundstückgewinnbesteuerung zu berücksichtigen?

Lösung:
Die Weisung der KSV vom 15.5.2012 (Subventionen Wohnbauhilfe) hat diese
Frage auch bereits beantwortet.
Im Falle der Verpflichtung zur Rückzahlung wird der zurückbezahlte Betrag vom
ordentlichen Einkommen (ohne Umrechnung im Steuersatz) abgezogen, in der
Steuerperiode, in welcher die Rückzahlung erfolgt.

Dieser Abzug kann in der Rubrik 2000 sonstige Abzüge vorgenommen werden.
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Unterhaltskosten StWE – Heizkosten gemeinschaftlich

Bestätigung der Praxis

Im Ausscheidungskatalog, Abschnitt 8.4.1, wird klargestellt, dass
Heizung, Warmwasser und Energie im Gemeinschaftseigentum
abzugsfähig sind.
Daher können diese Kosten, wenn sie in der
Nebenkostenabrechnung eindeutig ausgewiesen sind, zugelassen
werden.
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Erfassen von effektiven Kosten ‐ Steuerperiode

Bestätigung der Praxis

Ein Steuerpflichtiger führt während des Jahres Unterhaltsarbeiten
aus. Die Rechnung der Firma ist auf den 30. November datiert. Die
Zahlung erfolgt am 15. Januar des darauf folgenden Jahres.

Welches Datum ist massgeblich für die Steuerperiode?

Beide Daten sind möglich, sowohl das Rechnungs‐ wie auch das
Zahlungsdatum.

Es muss jedoch für alle geltend gemachten Rechnungen derselben
Periode dieselbe Variante gewählt werden!
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Unterhaltskosten – Umwandlung Stall in Wohnhaus
Sachverhalt

Der Steuerpflichtige besitzt einen unbewohnbaren Stall und weist daher
keinen Eigenmietwert aus
Er beschloss eine Nutzungsänderung vorzunehmen und den Stall in ein
bewohnbares Haus zu verwandeln. Die Gemeinde verbietet ihm, die
Gebäudehülle umzugestalten, so dass er die Sparren verstärken, das
Dach wieder aufbauen und die vorhandenen Gipswände auffrischen
sowie den Zugang zum Gebäude wiederherstellen muss.

Frage
Kann der Steuerpflichtige hier Unterhaltskosten zum Abzug bringen?

Lösung:
Es gilt festzuhalten, dass der Pflichtige bisher noch nie einen Mietwert
angegeben hat, was auf eine unbewohnbare Immobilie hindeutet.
Ähnliche Situationen sind bereits früher mehrmals analysiert worden
und die Schlussfolgerung war jeweils, dass die Unterhaltskosten nicht
abzugsfähig sind, da die Immobilie des Pflichtigen bisher keinen Ertrag
abwarf.
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Unterhaltskosten – Erbebensicherheit einer Liegenschaft
Sachverhalt

Einem Steuerpflichtigen sind Kosten entstanden, um sein Gebäude auf
einen erdbebensichern Standard zu bringen. Gleichzeitig hat er eine
Erdbebenversicherung abgeschlossen.

Frage
Da diese Kosten anfallen, um sein Gebäude bestmöglich zu schützen,
möchte er sie vom Liegenschaftseinkommen abziehen. Ist dies möglich?

Lösung:
Gemäss Ziffer 8.2.2 des Ausscheidungskatalogs für die Unterhaltkosten,
ist die Erdbebenversicherung abzugsfähig.
In der jüngsten Rechtsprechung hat das BG entschieden, dass die
Gefahr unmittelbar drohen muss, damit die entstandenen Kosten
abzugsfähig sind. Wenn z.B. von einem Geologen nachgewiesen und
bestätigt wird, dass Steine sehr wahrscheinlich auf ein Gebäude fallen
können, müssen die Sicherheitskosten, die der Pflichtige
notwendigerweise aufwenden muss, akzeptiert werden. Im Falle eines
Erdbebens ist die drohende Gefahr nicht bekannt. Wir gehen daher
davon aus, dass es sich hierbei um Anlagekosten handelt und deshalb
ist ein Abzug für die Unterhaltskosten nicht möglich.
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Unterhaltkosten Liegenschaften – Mehrwertbeiträge

Sachverhalt
Gelegentlich fordern die Gemeinden einen Mehrwertbeitrag, entweder
für den Bau einer Straße, eines Bürgersteigs, einer Versorgungsleitung,
eines Kanalsystems usw.
Der Steuerpflichtige hat eine solche Rechnung für Mehrwertbeiträge
als Gebäudeunterhaltskosten in seine Steuererklärung abgezogen.

Frage
Sind diese Beiträge steuerlich abzugsfähig?

Lösung
Mehrwertbeiträge sind als Gebäudeunterhaltskosten nicht
abzugsfähig. Der Begriff «Mehrwert» spricht für sich, es handelt sich in
der Tat um Investitionsausgaben.
Andererseits können solche Beträge, die der Steuerpflichtige bezahlen
muss, gemäß Art. 51 Abs. 1 Bst. b StG beim Verkauf des Objekts als
Aufwand für den Grundstückgewinn geltend gemacht werden.
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Steuerpraxis
Unterhalt Liegenschaften: Nutzniessung / Wohnrecht 
Reminder

Sachverhalt
Der nutzniessungsberechtigte Steuerpflichtige trägt die Kosten
für den gewöhnlichen Unterhalt, während der Eigentümer die
Kosten für grössere Arbeiten geltend macht.

Frage
Wie sind diese beiden Steuerpflichtigen zu behandeln und
gelten für Fälle mit Wohnrecht identische Regeln wie bei der
Nutzniessung?
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Steuerpraxis
Praxis

Der Artikel 765 Abs. 1 ZGB sieht vor, dass der
Nutzniessungsberechtigte den gewöhnlichen Unterhalt und die
Betriebskosten trägt, umgekehrt sind die grösseren Arbeiten
und andere Massnahmen zu Lasten des Eigentümers (764 Abs.
2 ZGB).

Sowohl der Eigentümer wie auch der Nutzniessungsberechtigte
können Unterhaltskosten zum Abzug bringen. Nur der tatsächlich
Leistende kann den Abzug jedoch vornehmen.

Dieselbe Regel gilt beim Wohnrecht für den Eigentümer und den
Inhaber des Wohnrechts.

Für die Abzugsfähigkeit müssen die Kosten als Unterhaltskosten
qualifiziert werden (Ausscheidungskatalog) und dürfen keinen
Mehrwert aufweisen.

Li
eg
en

sc
ha
ft
su
nt
er
ha
lts
ko
st
en



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 21.2.201913

Berufsauslagen Lohnbezüger – auswärtiger Wochenaufenthalt
Bestätigung der Praxis

Weisung wurde geändert (21.11.2018), um mehr Klarheit punkto
Abzugsfähigkeit in den verschiedenen Situationen zu schaffen:
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Berufsauslagen Lohnbezüger – auswärtiger Wochenaufenthalt

4 unterschiedliche Situationen
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Berufsauslagen Lohnbezüger – auswärtiger Wochenaufenthalt

4 unterschiedliche Situationen
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Berufsauslagen Lohnbezüger – auswärtiger Wochenaufenthalt

4 unterschiedliche Situationen
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Berufsauslagen Lohnbezüger – auswärtiger Wochenaufenthalt

4 unterschiedliche Situationen
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Übrige Berufsauslagen 3% ‐ Teilzeiterwerbstätigkeit
1. Beispiel

Ein Steuerpflichtiger ist zu 50% erwerbstätig und verdient über das
ganze Jahr hinweg ein Nettogehalt von Fr. 30'000.‐.

2. Beispiel
Ein Steuerpflichtiger ist zu 100% erwerbstätig und beendet seine
Tätigkeit am 30. Juni und verdient im Jahr ebenfalls Fr. 30'000.‐.

3. Beispiel
Ein Steuerpflichtiger ist während des Jahres teilweise arbeitslos
oder arbeitet wegen Krankheit nicht.

Bis heute wurde die Praxis nicht geändert. In den 3 obigen Beispielen
kann die Pauschale 3% akzeptiert werden. Die einzige Situation, in der
dieser Abzug verweigert wird, ist, wenn der Steuerpflichtige während dem
ganzen Steuerjahr 360 Tage lang krank (arbeitsunfähig) war.
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Steuerpraxis
Kinderabzüge – bei Einkommen der Kinder – Änderung 05.03.2018

Kindsvermögen wird 
berücksichtigt (Cash)
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Kinderabzug – Absolvierung einer Zweitausbildung
Praxisanweisungen

Mit Bezug auf das ESTV‐Kreisschreiben 30 ist die berufliche Erstausbildung, wie
z.B. Lehre oder Studium, als Ausbildung zu verstehen. Diese Ausbildung endet,
wenn das Kind das entsprechende Diplom erworben hat und in der Lage ist, eine
geeignete berufliche Tätigkeit auszuüben.
Der Kinderabzug ist auch bei einem zweiten Ausbildungsgang möglich, wenn
objektive Gründe für eine solche Ausbildung vorliegen, um eine angemessene
berufliche Tätigkeit ausüben zu können.
Bei einer Unterbrechung der Berufsausbildung kann der Kinderabzug weiter
dann geltend gemacht werden, wenn die Unterbrechung nur vorübergehend ist,
z.B. zur Ausübung des Militär‐, Zivilschutz‐ oder Zivildienstes oder zur
Vorbereitung auf die für die Ausbildung erforderlichen Prüfungen.
Auslandsaufenthalte, die nicht Teil der Berufsausbildung im engeren Sinne sind,
sondern ausschließlich der Verbesserung der späteren Berufsaussichten dienen,
gelten nicht als Erstausbildung.

 Fazit:
Wenn ein Kind ist also weder in Berufsausbildung noch im Studium steht und
z.B. eine Sprache im Ausland erlernt, haben die Eltern somit keinen Anspruch
auf den Kinderabzug.
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Freiwillige Pflege – Tode der zu betreuenden Person

Frage

Beim Tode der zu betreuenden Person während dem Jahr stellt sich
die Frage, ob der Abzug (Fr. 3’000.‐) gesamthaft gemäss Stichtag wie
beim Kinderabzug verweigert oder anteilsmässig doch akzeptiert
werden kann?

Lösung

Gemäss Art. 31 Abs. 2 StG wird dieser Abzug nach den Verhältnissen
am Ende der Steuerperiode oder Steuerpflicht festgesetzt. Unsere
Praxis respektiert diese Rechtsgrundlage, so dass ein anteiliger
Steuerabzug nicht möglich ist.
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Familienbesteuerung – Tabelle Familienkonstellationen

In der Einschätzungshilfe wurde unter der Rubrik 2510 die Tabelle
mit dem Fällen der Familienbesteuerung gemäss Kreisschreiben
30 angepasst.

Wir haben die Bedingungen überprüft und einige Anmerkungen zur
Aufteilung der Sozialabgaben im Falle minderjähriger Kinder
angebracht.
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Familienbesteuerung – Tabelle Familienkonstellationen
Wichtigste Änderungen

Kinderbetreuungskosten sind neu in separater Spalte geregelt
Ehepaar mit Kind – Ein Elternteil und das Kind lebt im Ausland  Gesamte Abzüge sind beim
Elternteil im VS abzugsfähig
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Krankheits‐ und Heilungskosten – Medikamente ohne Rezept
Änderung der Praxis

Kosten Medikamentenkauf (nicht rezeptpflichtig)

Ab der Steuerperiode 2019 wenden wir das Kreisschreiben Nr. 11
ESTV strikte an, so dass die Kosten für Medikamente und Heilmittel
nur zum Abzug zugelassen werden, wenn sie von einem Arzt oder
einem anerkannten Naturheilpraktiker verordnet sind (vgl. VGer TG
V64 vom 17. März 2004).
Ab 2019 sind Tickets von Apotheken ohne ärztliches Rezept nicht
mehr als Abzug für die Krankheits‐ und Heilungskosten erlaubt.

Eine entsprechende Mitteilung wurde auf der Homepage der
Steuerverwaltung aufgeschaltet

Steuerpraxis
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Kosten Aus‐ und Weiterbildung / Abzug für Lehrlinge/Studenten

Sachverhalt
Eine steuerpflichtige Person absolviert eine Universitätsausbildung
und ist erwerbstätig mit einem Jahreseinkommen von Fr. 27.583.‐.
Sie macht die mit der Uniausbildung zusammenhängenden Kosten
von CHF 12'000.‐ geltend (maximaler Abzug/Jahr). Andererseits
beansprucht sie den Lehrlings‐ und Studentenabzug von Fr. 7'430.‐.
Können diese Abzüge kumulativ akzeptiert werden?

Lösung
Unter der Voraussetzung, dass das Studium an der Uni überwiegt –
mehr als 50% ihrer Tätigkeit entspricht – kann sie beide Abzüge
geltend machen.
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Steuergesetz
• Art. 7 StG

Erbengemeinschaften und Personengesellschaften

Einkommen und  Vermögen von Erbengemeinschaften 
werden den einzelnen Erben […] anteilmässig 
zugerechnet.

Ausführungsreglement zum Steuergesetz
• Art. 3

Eine Gemeinderschaft oder eine Erbengemeinschaft, 
deren Mitglieder unbekannt sind, wird als solche 
besteuert.

26
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• Intervention der ESTV

Der Kanton muss die Erbgemeinschaften StHG-konform 
veranlagen, d.h.  jeden Erben für seinen steuerbaren 
Anteil am Einkommen und Vermögen der 
Erbgemeinschaft. 

Die ESTV ist jedoch einverstanden die Erbmasse im Falle 
eines überlebenden Ehegatten bei diesen zu besteuern. 

Ausnahme: die Erben wünschen eine Aufteilung und 
geben die vorgenommene Aufteilung auch bekannt.
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Erbengemeinschaften
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• Besteuerung EG

Keine kurzfristige Änderung der Praxis
Kleine EG werden wie bis anhin als EG besteuert, müssen 

aber wenn möglich auch aufgeteilt werden
Neue Erbengemeinschaften und diejenigen mit einem 

Vermögen von > Fr. 200’000 und einem Einkommen von > Fr. 
20’000 sind wie folgt zu besteuern:

• Lebt noch ein Ehegatte: Erbmasse wird bei diesem besteuert
• Wenn nicht:

 Steuerwerte und Einkommen auf die Erben aufteilen
Das Dossier der EG bleibt bestehen wird aber mit null veranlagt, 

bis die EG definitiv aufgelöst wird
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Erbengemeinschaften
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Automatischer Informationsaustausch (AIA)
AI
A

Selbstanzeigen für im Ausland gelegene Vermögen
Die Frist zur Einreichung einer Selbstanzeige (für im Ausland
gelegene Vermögenswerte) war der 30. September 2018
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AI
A AIA

Prinzip AIA

Automatischer Informationsaustausch (AIA)



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 21.2.201931

Selbstanzeige
Vereinfachtes Verfahren

Die aktuelle Praxis des vereinfachten Verfahren bis Fr. 500’000.-, welche seit 
2010  angewandt wurde, ist per 31.12.2018 aufgehoben worden!
Ab 2019 werden bei allen Selbstanzeigen die Nachsteuern für 10 Jahre 
erhoben – laufende Periode aktuell 2018 plus 9 Jahre
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Neue Weisung

Präzisierung der 
Abzugsfähigkeit von 
Verzugszinsen infolge 
eines BGE

Abzugsfähig als 
«Schuldzinsen» im Jahr 
der Rechnungstellung

Selbstanzeige
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Finanzielle Auswirkungen der Selbstanzeigen für den Kanton Wallis

Die Selbstdeklarationen (ohne Liegenschaften im Ausland) haben in den
Jahren 2010 bis 2018 die aufgeführten Einnahmen für den Kanton und
die Gemeinden des Kantons Wallis generiert.
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Finanzielle Auswirkungen der Selbstanzeigen für den Kanton Wallis

Die Selbstdeklarationen nur für die Liegenschaften im Ausland, welche in der
Steuerperiode 2016 deponiert wurden, haben die unten aufgeführten
Einnahmen für den Kanton und die Gemeinden im Jahre 2018 generiert

Mit der Bearbeitung der Fälle, die in der Steuerperiode 2017 eingereicht
wurden, haben wir soeben begonnen
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Nachdem das Volk 1999, 2004 und 2012 die Abschaffung abgelehnt
hat, ist in Bern wiederum ein Vorstoss zur Abschaffung am Start. Die
WAK Ständerat hat im Januar/Februar 2019 Folgendes
vorgeschlagen:

Für am Wohnsitz selbstbewohntes Wohneigentum entfällt der
Eigenmietwert und der Abzug der Unterhaltskoten sowohl auf
Bundes‐ als auch auf Kantonsebene
Die ausserfiskalisch motivierten Abzüge für Energiesparen,
Umweltschutz, Denkmalpflege und Rückbau werden auf
Bundesebene aufgehoben, auf Kantonsebene können die Kantone
solche Abzüge in ihrer Steuergesetzgebung hingegen weiterhin
zulassen.

Abschaffung Eigenmietwert
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Zweitliegenschaften sollen vom Systemwechsel ausgenommen
sein; dort bleibt der Eigenmietwert steuerbar. Ebenso bleiben die
Erträge aus vermieteten oder verpachteten Liegenschaften
steuerbar. Entsprechend bleiben die Unterhaltskosten weiterhin
abzugsfähig. Die ausserfiskalisch motivierten Abzüge für
Energiesparen, Umweltschutz, Denkmalpflege und Rückbau
werden jedoch aufgehoben.
Zur Abzugsfähigkeit der privaten Schuldzinsen gibt die
Kommission mehrere Varianten in die Vernehmlassung: Bei
Variante 1 und 2 sollen die Zinsen im Umfang von 100 bzw. 80
Prozent der steuerbaren Vermögenserträge abzugsfähig sein usw.
Für den Erwerb von am Wohnsitz selbstbewohntem
Wohneigentum wird ein zeitlich und betragsmässig begrenzter
Ersterwerberabzug von Fr. 10’000 für Ehepaare und Fr. 5’000 für
Alleinstehende eingeführt (während 10 Jahren linear
abnehmend).
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Abschaffung Eigenmietwert
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Schema ESTV

Die Vorschläge sollen im März 2019 in die Vernehmlassung gehen
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Standortattraktivität stärken

Internationale Anforderungen 
erfüllen

Ausgewogenheit garantieren

Föderalismus respektieren 

Zentrale Massnahmen der STAF – Überblick

Aufhebung der Regelungen für 
kantonale Statusgesellschaften

Patentbox gemäss OECD‐
Standard

Zusätzliche F&E‐Abzüge 

Erhöhung des 
Kantonsanteils an der 
direkten Bundessteuer 
von 17% auf 21.2%

Entlastungsbegrenzung 70%

Erhöhung der Dividendenbesteuerung
‐ Bund: 70% 
‐ Kantone: mind. 50%

Anpassungen im 
Finanzausgleich

AHV‐Zusatzfinanzierung im Umfang 
von CHF 2 Mrd. 

Abzug für Eigenfinanzierung 

Anpassungen beim 
Kapitaleinlageprinzip

Angemessene 
Abgeltung der Städte 

und Gemeinden
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Eidgenössische Abstimmungen 19.05.2019
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Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs – Art. 23 Abs. 2 VStG

Die Verrechnungssteuer wird neu auch dann zurückerstattet, wenn die
Einkünfte in der Steuererklärung fahrlässig nicht deklariert wurden.

Bei Nichtdeklaration der steuerbaren Faktoren im Zeitpunkt der Abgabe
seiner Steuererklärung verliert der Steuerpflichtige daher seinen
Anspruch auf Rückerstattung auch dann nicht, wenn:

1) diese Nichtdeklaration fahrlässig war und
2) die Nachdeklaration oder Aufrechnung in einem noch nicht

rechtskräftig abgeschlossenen Veranlagungs‐, Revisions‐ oder
Nachsteuerverfahren erfolgt.

Ob dabei der Steuerpflichtige eine Nachdeklaration abgibt oder
die kantonale Steuerbehörde die Korrektur selbst vornimmt, ist
nicht entscheidend.St
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Verrechnungssteuergesetz
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Verwirkung des Rückerstattungsanspruchs
Da Artikel 32 VStG (Untergang des Anspruchs infolge Zeitablaufs) nicht
geändert wurde, muss der Antrag auf Rückerstattung der
Verrechnungssteuer in jedem Fall weiterhin gestellt werden…

 innerhalb von drei Kalenderjahren nach Fälligkeit der steuerbaren
Leistung (Abs. 1)

 oder in Fällen, bei welchen die Verrechnungssteuer erst auf Grund
einer Beanstandung der ESTV entrichtet und überwälzt wurde,
innerhalb von sechzig Tagen seit der Entrichtung der
Verrechnungssteuer (Abs. 2)

Andernfalls erlischt der Anspruch auf Rückerstattung, unabhängig
davon, ob die Kriterien von Artikel 23 Abs. 2 VStG erfüllt sind oder nicht.St
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Verrechnungssteuergesetz
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Inkrafttreten rückwirkend per 01.01.2014
Der Artikel 23 Absatz 2 gilt für Ansprüche, die seit dem 1. Januar 2014
entstanden sind, sofern über den Anspruch auf Rückerstattung der
Verrechnungssteuer noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist.

Folglich müssen Anträge auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer für
steuerbare Erträge, welche im Jahr 2014 und Folgende fällig geworden
sind und die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden
Änderung noch nicht Gegenstand eines rechtskräftigen Entscheids über
den Rückerstattungsanspruch waren, gemäss den Bestimmungen des
neuen Artikels 23 Absatz 2 VStG beurteilt werden.

St
eu

er
ak
tu
al
itä

te
n 
na
tio

na
l

Verrechnungssteuergesetz
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Geldspielgesetz (BGS) – Gewinne ab 2019

Grossspiele automatisiert oder online oder interkantonal
durchgeführte Spiele (Beispiele: durch Swisslos oder Loterie
Romande durchgeführte Lotterien, Geschicklichkeitsspiele und
Sportwetten).

DBG: Jeder Einzel‐Gewinn bis Fr. 1’000’000.‐ ist steuerbefreit (Freibetrag).
Dasselbe gilt für die Verrechnungssteuer.

Beispiele:
Ich gewinne in der Loterie Romande im selben Jahr, 1 mal 800’000.‐
und 1 x 900’000 beide Gewinne sind steuerbefreit
Ich gewinne im Zahlenlotto 1’200’000.‐

1’000’000.‐ steuerbefreit inkl. Verrechnungssteuer
200’000.‐ Einkommenssteuer (Lotteriegewinn) und

Verrechnungssteuer werden erhoben

Kanton/Gemeinde:
Die Kantone können den Freibetrag selber bestimmen, er darf jedoch nicht
unter 1 Million liegen. Der Große Rat wird darüber anlässlich der nächsten
StG Revision debattieren.
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Geldspiele und Gewinne
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Geldspielgesetz (BGS) – Gewinne 2019

Casinogewinne in lizenzierten Spielbanken in der Schweiz sind
steuerbefreit. Die Steuer auf das Einkommen aus einer selbständigen
Erwerbstätigkeit (Profispieler) bleibt vorbehalten.
Geld‐ oder Sachpreise aus Lotterien oder Geschicklichkeitsspielen zur
Verkaufsförderung sind beim Bund steuerpflichtig, wenn sie Fr.
1’000.‐ übersteigen, geringere Erträge sind steuerbefreit.
Der Kanton kann eine höhere Freigrenze bestimmen

Die Verrechnungssteuer wird für Gewinne über Fr. 1’000.‐ erhoben

Kleinspiele
nicht automatisiert, nicht online und nicht interkantonal
durchgeführte Geldspiele (Beispiele: Kleinlotterien wie Tombolas,
lokale Sportwetten oder kleine Pokerturniere).

Steuerbefreit
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Geldspielgesetz (BGS) – Gewinne 2019

Ausländische Spiele
Gewinne sind einkommenssteuerpflichtig
Keine Verrechnungssteuer

Gewährte Abzüge
Bund: 5 % pro Gewinn höchstens Fr. 5’000.‐
Von den einzelnen Gewinnen aus der Online‐Teilnahme an
Spielbankenspielen werden die Spieleinsätze im Steuerjahr abgezogen,
jedoch höchstens 25 000 Franken
Der Kanton kann unterschiedliche Abzüge gewähren

Fazit:
Gesetzgebung im Grossen Rat abwarten (StG‐Revision)

Inkrafttreten: 1.1.2019
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VSTax und Tell Tax – Neuerungen

Daniel Köppel
Koordinator Informatik KSV

• Neuerungen VSTax / Tell Tax 2018



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 21.2.201946

Stand 12.02.2019 
der Steuererklärungen 2017

?
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Erfolg Elektronische Einreichung der StErkl. (Wohnsässige/Permis B)
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Übersicht Neuerungen VSTax 2018 / Tell Tax
VSTax 2018

Formularanpassungen 2018
Anpassungen an Windows Defender
E Steuerauszug: CS, plus neu UBS, WKB und weitere
Beschränkung Anzahl Übermittlungen wurde aufgehoben,
10 Tage Frist für ohne Unterschrift bleibt aber.
Beilagen‐Verwaltung:

Löschen mit der DEL‐Taste
Import verbessert
Aufteilen von Seiten auf verschiedene Kategorien bei mehrseitigen
Dokumenten möglich
Vorschau verbessert
Beilagen‐Verwaltung kann vom Programm losgelöst werden.
Verbesserte PDF‐Engine im HintergrundN

eu
er
un

ge
n 
20

18
 V
ST
ax
 / 
Te
ll 
Ta
x



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 21.2.201948

Regelwerk für Beilagen (Unter Integritätstest werden
die eventuell benötigten Dokumente angezeigt). Für
Versand ohne Unterschrift muss aber weiterhin
mindestens ein Dokument vorhanden sein.
Ad‐Hoc Scanning via «VSTax QR Code» mit Hilfe von
der Tell Tax App.
Wertschriftenverzeichnis: keine manuelle Eingabe
mehr möglich, nur noch via Assistent.
usw.
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Übersicht Neuerungen VSTax 2018 / Tell Tax
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Tell Tax
Kategorienanpassungen für die Beilagen
Scannen via «VSTax QR‐Code» ohne Kontoerstellung
möglich
Manuelles Auslösen von Fotos vereinfachen
Scannen für mehrere Steuerpflichtige unter einem
Konto möglich (Beilagen an «Dossier» zuweisen, und
beim Import auswählen)
Allgemeine Verbesserungen in der App
usw.
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Übersicht Neuerungen VSTax 2018 / Tell Tax
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eSteuerauszug
Umsetzung von eSteuerauszug bei den Banken
(Steuerperiode 2018)
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eSteuerauszug
Umsetzung von eSteuerauszug in den Kantonen

2017
GE

VS

ZH

2019
AG

BE

GR

JU

NW1

OW

SO

TG2

2020
BL

BS

LU

NW1

SG

SH

TG

TI

ZG
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Neuheiten VSTax 2018 im Detail
Import eSteuerauszug

Neu können PDFs (eSteuerauszüge aus dem E‐Banking) von 
mehreren Banken importiert werden.
Banken: CS, UBS, WKB und weitere
Beim Import, wenn nicht schon automatisch gewählt, 
Kategorie «Vermögen» und dann «Wertschriften» wählen
PDFs haben am Schluss Barcodes die wie folgt aussehen:
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Details des Wertschriftenverzeichnisses via Assistent
Eine Analyse hat ergeben, dass schon ein Grossteil der
Steuerpflichtigen das Verzeichnis via Assistent ausfüllt.
Datenqualität ist viel höher, dadurch weniger Reklamationen
Manuelle Einträge haben bei Steuerpflichtigen beim Import aus
dem Vorjahr oft zu Problemen geführt.
Diese Jahr vielleicht für einige Steuerpflichtige ein kleiner
Mehraufwand, aber ab dem nächsten Jahr via Import wird das
Ausfüllen viel leichter.
Aktuelle Daten sind immer online via Webservice abrufbar
(eWertschriften), oder falls keine Verbindung besteht, gibt es eine
integrierte Datenbank, die regelmässig aktualisiert wird.
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Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Wenn Neu:
Doppelklick auf die Zeile, 
dann öffnet sich der 
Assistent.

Danach die 
entsprechende Rubrik 
auswählen.

Wenn importiert:
Doppelklick auf die Linie, 
und danach im Detail die 
Mussfelder ausfüllen / 
anpassen.
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Beispiel eines Fonds:
‐ Valoren / ISIN Nummer eingeben
‐ Suche nach Gesellschaft / Titel auch möglich

Danach Suche starten.
Wenn der Titel gefunden wird, können im zweiten 
Register die Zu / und oder Abgänge erfasst werden.

Geben Sie hier die Stückanzahl am 31.12 an. 
Gehen Sie danach auf «Zu‐ & Abgänge», falls 
Sie welche gekauft und oder verkauft haben.

Wenn alles eingegeben wurde, klicken Sie 
nochmals auf den Feldstecher damit alles 
aktuell berechnet wird.
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Geben Sie den Anfangsbestand des Vorjahres an. 
Wenn eine Differenz besteht, fügen Sie unten 
eventuelle Kauf‐ und oder Verkaufsdaten ein, mit 
der entsprechenden Anzahl der Titel.

Danach rechnet das Programm automatisch den 
Steuerwert. 

Sie können zum nächsten Titel / Konto gehen.

Mit Mouse‐over sehen Sie immer die 
Detailangaben, wenn blaue Ecke vorhanden ist
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Beilagenverwaltung
Folgendes wurde im VSTax 2018 neu erstellt oder verbessert:

Löschen der Dokumente in der Beilagenverwaltung via Del‐Taste
möglich
Verbesserter Import der Dokumente
Mehrseitige Dokumente können nun einzelnen Belegkategorien
zugewiesen werden. Frage erscheint automatisch sobald ein Dokument
mehr als 1 Seite hat.
Verbesserte Vorschau der Dokumente, inkl. Navigation
Die Beilagenverwaltung kann vom VSTax losgelöst werden. In der
Grösse frei wählbar.
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Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Beilagenverwaltung: Importmöglichkeiten
Als lokale Datei (PDF, JPG), die auf dem PC abgespeichert ist.
Können auch Dateien aus dem E‐Banking usw. sein, die
heruntergeladen wurden.
Via Tell Tax mit einem Tell Tax Konto. Daten wurden während dem 
ganzen Jahr in die Cloud geladen, und können nun beim Ausfüllen 
importiert werden.
Neu: Via «VSTax QR» :

Kein Tell Tax‐Konto notwendig
Via VSTax QR‐Code im Tell Tax scannen und Belege werden innerhalb 
von Sekunden mit einer gesicherten Verbindung ins VSTax 
importiert.
Belege werden nicht in der Cloud gespeichert! 
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Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Beilagenverwaltung: Verwalten der Beilagen

Beilagen können mit den Buttons verwaltet werden:
‐ Import Tell Tax  ‐ Öffnen (externe Anzeige)
‐ Hinzufügen ‐ Löschen
‐ Bearbeiten ‐ Hilfe

Beilagenverwaltung kann 
via «Pfeil» herausgelöst 
und wieder angedockt 
werden. 
Im Register «Vorschau» 
kann mit Hilfe der blauen 
Pfeile navigiert werden.

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Beilagenverwaltung: Import Tell Tax

Öffnen Sie via Tell Tax 
Button im VSTax Ihr Tell Tax 
Konto, um die gewünschten 
Belege importieren zu 
können
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Nach dem erfolgreichen Login in Ihrem Tell Tax Konto wählen Sie aus, 
für wen Sie die Daten importieren möchten. Dies für den Fall das Sie 
Berechtigungen von anderen erhalten haben (vor allem Treuhänder).

Folgendes Fenster wir Ihnen angezeigt:

Aktivieren sie mit 
einem Häkchen die 
Beilagen die Sie 
importieren möchten.
Falls noch keine 
Kategorien 
zugewiesen wurden, 
können Sie rechts die 
entsprechende Wahl 
vornehmen. 
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Beilagenverwaltung: Import Tell Tax für «andere» Stpfl.

Scannen Sie ein Beleg mit der Tell Tax App (1). Beim Abspeichern wählen Sie neben dem Steuerjahr und Kategorie auch 
noch das «Dossier» (2). Wenn noch nicht vorhanden, geben Sie den Namen ein (3), oder wählen bereits ein (oder 
mehrere) bestehendes Dossier, wo Sie Ihren Beleg hinzufügen möchten (4).

1 2 3 4

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Sobald das Dossier angezeigt wird, 
können Sie noch einzelne Belege 
deaktivieren die nicht importiert 
werden sollten.
Sie können auch jederzeit rechts die 
dazugehörigen Kategorien und 
Unterkategorien  überprüfen, und 
falls notwendig, ändern.
Für den Import klicken Sie auf «OK».

Nachdem Sie sich im VSTax mit Ihrem 
Tell Tax Konto verbunden haben, 
wählen Sie oben links das Dossier der 
Person aus, für die Sie die Belege 
gescannt haben.

Es können auch Belege anderer 
Dossier danach hinzugefügt werden.
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Beilagenverwaltung: Import via VSTax QR (Tell Tax)

Klicken Sie dann auf «Von VSTax QR hinzufügen» und scannen mit dem Tell 
Tax (ohne Login) folgenden QR Code:

Wählen Sie den Hinzufügen Button in der Beilagenverwaltung

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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1 2 3

1.) Öffnen Sie das Tell Tax auf Ihrem Smartphone und wählen das «VSTAX QR» (1) ohne sich im Tell Tax einzuloggen. 
Für den Import via «VSTax QR» ist kein Tell Tax Konto notwendig. 
2.) Scannen Sie mit dem Smartphone den auf der vorherigen Seite gezeigten QR – Code (2). Eine gesicherte 
Verbindung zwischen Tell Tax und VSTax Server wird hergestellt. Geben Sie die notwendigen Angaben ein 
(Steuerjahr, Kategorie, eventuell «Dossier»)
3.) Die Tell Tax App zeigt Ihnen an, sobald der Beleg transferiert wurde (3).
4.) Gehen Sie zurück ins VSTax und klicken beim Bildschirm auf «Fertig»
5.) Der Belege wurde in Ihre VSTax Datei importiert. Wiederholen Sie den  Vorgang so oft Sie weitere Belege 
scannen und importieren möchten.
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Beilagenverwaltung: Integritätstests für Beilagen

Wenn bei bestimmten Feldern / Rubriken in der Steuererklärung ein Betrag aufgeführt wird, macht das
VSTax neu ab diesem Jahr einen Check in den «Integritätstests». Es überprüft ob mindestens ein Beleg
bezüglich der eingegeben Rubrik vorhanden ist. In diesem Fall, wenn eine Rente da ist, sollte mindestens
ein Beleg mit der Kategorie «Einkommen» / «Renten» vorhanden sein.

Wenn die Steuererklärung gedruckt wird, oder per Internet versendet wird mit Quittung, reicht es wenn
das entsprechende Kästchen davor aktiviert wird. Beleg könnte ja auch auf Papier geschickt werden,
zusammen mit der StErkl. oder der Internetquittung.

Beim Versand ohne Unterschrift hingegen, ist das Vorhandensein mindestens eines Beleges obligatorisch,
ansonsten kann der Versand ohne Unterschrift nicht getätigt werden !

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Gehen Sie in der Beilagenverwaltung auf das entsprechende Dokument falls vorhanden, und ändern Sie 
es. Oder fügen Sie das Entsprechende Dokument via VSTax QR, Tell Tax oder Import vom PC hinzu. 

Sobald wie in diesem Fall mindestens ein Dokument des Typs Renten ist, verschwindet der
Integritätstest.
Gehen Sie für die weiteren Test analog vor oder aktivieren Sie das Kästchen davor.
Sobald alle obligatorischen Tests und die Integritätstest korrigiert und oder aktiviert wurden, kann das
Dossier ohne Unterschrift versendet werden.
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Beilagenverwaltung: Mehrseitiges PDF verschiedenen Kategorien zuweisen

Die Seiten können wie folgt einzelnen Kategorien zugewiesen 
werden:
‐ Frage erscheint beim Import eines mehrseitigen Belegs
‐ Oder nachträglich durch Klicken auf den Button 

«Bearbeiten» und dann auf «Beilagen zuweisen»

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Der Bearbeitungsdialog 
öffnet sich.

Gehen Sie auf Seite 1 und 
geben eine 
«Kurzbeschreibung» ein. 
Wählen Sie danach die 
Zuordnung (Kategorie) und 
Unterkategorie für den 
Beleg.

Klicken Sie danach auf 
«nächste Seite».
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Klicken Sie rechts auf Seite 
2. Geben Sie wieder eine 
«Kurzbeschreibung» an und 
wählen die gewünschte 
Kategorie.

Weiter geht’s mit «nächste 
Seite».
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Wenn Sie bei Seite 3 das 
Dokument an eine bereits 
bestehenden Zuordnung 
anheften möchten, wählen 
Sie im Feld 
«Kurzbeschreibung» die 
bereits bestehende 
Zuordnung aus.
Alle Seiten mit der gleichen 
Zuordnung werden dann in 
ein einzelnes Dokument im 
VSTax zusammengelegt.  
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Sobald Sie alle Seiten 
zugewiesen haben (alle 
Seiten haben ein «richtig» 
Zeichen), klicken Sie auf 
OK.  
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Der Import ins VSTax beginnt. Sobald 
er beendet ist, können Sie auf den 
Button» Schliessen» klicken.

Die einzelnen Seiten werden in die 
gleichlautenden Kategorien 
zusammengesetzt und ins VSTax 
importiert.
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Übermittlung: Kompletter Druck mit 2D Barcode

Klicken Sie auf das Druckersymbol in der Icon‐
Leiste. Die Frage ob Sie per Internet versenden 
möchten, beantworten Sie mit «Nein».

Das Druckmenü öffnet sich. Die mindestens 
benötigten Formular sind bereits aktiviert. 
Aktivieren Sie die anderen falls Sie dies 
möchten.

Es wird eine PDF Datei entsprechenden Ihrer 
Auswahl erstellt.
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Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Klicken Sie auf das Druckersymbol in der Icon‐
Leiste. Die Frage ob Sie per Internet versenden 
möchten, beantworten Sie mit «Nein».

Das Druckmenü öffnet sich. Die mindestens 
benötigten Formular sind bereits aktiviert. 
Aktivieren Sie die anderen falls Sie dies 
möchten.

Es wird eine PDF Datei entsprechenden Ihrer 
Auswahl erstellt.
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Übermittlung: via Internet mit Quittung 1

2

Klicken Sie in der Menü‐Leiste auf den Internetversand (1). Beim Fenster das sich dann öffnet, wählen Sie «Es gibt 
noch weitere Belege auf Papier» (2). Geben Sie Ihr Passwort ein und der Versand beginnt (3).

3

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Sobald alles übermittelt wurde, 
erhalten Sie folgende Anzeige:

Wenn Sie die Quittung nicht direkt 
drucken möchten, und sie zuerst als 
PDF Anzeige kontrollieren möchten, 
aktivieren Sie das entsprechende 
Kästchen. Klicken Sie zum Abschluss 
auf Drucken

Die Übermittlung der Daten und der 
einzelnen Belege kann mitverfolgt 
werden.
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Klicken Sie auf «Fertigstellen». 

Sie können auch noch eine auf Ihrer 
Steuererklärung basierende 
Steuerberechnung drucken, falls Sie 
dies wünschen. 

Auf der Quittung steht 
«Übertragungsprotokoll». Drucken und 
unterschreiben Sie diese auf den dafür 
vorgesehenen Bereichen!
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Übermittlung: via Internet ohne Unterschrift (kein Papier)
1

2 3

Klicken Sie in der Menü‐Leiste auf den Internetversand (1). Beim Fenster das sich dann öffnet, wählen «Alle Belege 
wurden digital ins VSTax importiert» (2). Überprüfen Sie Ihre Emailadresse und beantworten Sie die Frage darunter. 
Geben Sie danach Ihr Passwort ein und der Versand beginnt (3).

Neuheiten VSTax 2018 im Detail
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Sobald alles übermittelt wurde, erhalten Sie folgende 
Anzeige:

Sie können ein Protokoll anzeigen lassen (das nicht 
eingesandt werden muss), die Steuerberechnung 
drucken und dann den Versand mit einem Klick auf 
«Fertigstellen» beenden.

Während den nächsten 10 Tagen können Sie den 
Versand so oft wie möglich für Korrekturen 
wiederholen. Als Einreiche‐Datum gilt das Datum des 
ersten Versandes. 

Die Übermittlung der Daten und der 
einzelnen Belege kann mitverfolgt 
werden.
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VSTax:
Treuhandmodus: Verwalten der Emailadressen von 
Treuhandfirmen für die Berechtigungen die im Tell Tax vergeben 
werden.
VSTax Online?

Fragen ?
KSV – Kontakte (für fachliche und steuerspezifische Fragen): 

https://www.vs.ch/vstax‐Kontakte
Online‐Formular (Download, Installationsprobleme, Passwort usw.): 

https://www.vs.ch/vstax‐formular
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Informationen des Team Administrativ

• Steuererklärung 2018
• FidCom: Neuigkeiten Juristische Personen
• Zentraler Eingang der Steuererklärungen

Dietmar Willa
Chef Team Administrativ
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Einreichen Steuererklärung 2018
Datum Ereignis NP JP

01.03.2019 Versand Mahnungen und Bussen X X

31.03.2019 Allgemeine Frist für das Hinterlegen der Steuererklärung X

26.04.2019 Versand Mahnungen und Bussen X 

07.06.2019 Versand Mahnungen und Bussen X

30.06.2019 Allgemeine Frist für das Hinterlegen der Steuererklärung X

19.07.2019 Versand Mahnungen und Bussen X

31.07.2019 Ablauf der Fristverlängerung für die Unselbständigen X

23.08.2019 Versand Mahnungen und Bussen X X

27.09.2019 Versand Mahnungen und Bussen X X

31.10.2019 Ablauf der Fristverlängerungen für die Selbständigen und den Juristischen 
Personen

X X

04.11.2019 Versand Mahnungen und Bussen X X

06.12.2019 Versand Mahnungen und Bussen X X

31.12.2019 Ablauf Fristverlängerungen von Spezialfällen – Blockierung FidCom X X

07.01.2020 Versand Mahnungen und Bussen X X
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Einreichen Steuererklärung 2018
Fristen nach 31.12.2019

Weitere Fristerstreckungsgesuche über den 31. Dezember des
Deklarationsjahres hinaus werden in der Regel abgewiesen, ausser es
können ausserordentliche Gründe glaubhaft gemacht werden.

Die Glaubhaftmachung setzt in der Regel eine belegende
Sachdarstellung voraus; allgemeine Hinweise wie starke berufliche
Inanspruchnahme des Steuerpflichtigen oder dessen Vertreters oder
fehlende Unterlagen reichen nicht aus.

Die Gesuche können an folgende E‐Mail‐Adresse zugestellt werden:
scc‐delais@admin.vs.ch
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FidCom
Neuigkeiten für die Juristischen Personen

Fristen für die juristische Personen können ab der 
Steuerperiode 2018 im Portal FidCom erfasst werden
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Zentraler Eingang der Steuererklärungen 
Idee

Stetige Zunahme des elektronischen Eingangs der 
Steuererklärung. 
TellTax: papierlose Steuererklärung
Nutzung der bestehenden Infrastruktur:  Einreichen der 
Steuererklärung der natürlichen Personen ohne Unterschrift
Elektronische Veranlagung: Vorscannage der in Papierform 
eingereichten Steuererklärungen 
Anpassung der Arbeitsprozesse ans Zeitalter der 
Digitalisierung 
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Zentraler Eingang der Steuererklärungen 

Versand Eingang Steuererklärungen:
‐ Atelier St. Hubert
‐ Atelier Manus
‐ KSV

Vorbereitung für 
Scannage

Scannage Import Veranlagung
CUV / GED / SAPPr

oz
es
sb
es
ch
re
ib
un

g



KSV – Update Seminar für Mitarbeiter Treuhand – La Poste Visp 21.2.201997

Zentraler Eingang der Steuererklärungen 

1. Etappe
Steuerperiode 
2018

2. Etappe
Steuerperiode 
2019

3. Etappe
Steuerperiode 
2020

Umsetzung mit 
Steuererklärungen, die  
bei der Steuerverwaltung 
hinterlegt werden

Umsetzung mit allen 
GemeindenUmsetzung mit drei 

Testgemeinden
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Sie finden diese Präsentation und weitere Informationen auf:
www.vs.ch/steuern
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Danke für die Aufmerksamkeit
Fragen?


